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Allgemeine Energielieferbedingungen der Stadtwerke
Werl GmbH (Lieferant) für Verträge mit Verbrauchern

1. Anwendungsbereich
1.1 Der Energieliefervertrag zwischen Ihnen als Abnehmer (nachfolgend „Kunde“) und der

Stadtwerke Werl GmbH (nachfolgend „Lieferant“) über die Lieferung von Energie an
der vertraglich vereinbarten Verbrauchsstelle wird auf der Grundlage dieser Allgemei-
nen Energielieferbedingungen geschlossen.

1.2 Das Angebot zur Energiebelieferung mit den von diesen Allgemeinen Energielieferbe-
dingungen umfassten Tarifen richtet sich ausschließlich an Verbraucher i.S.d. § 13 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs („BGB“), deren Stromlieferung durch den örtlichen Netzbe-
treiber über standardisierte Lastprofile und nicht über registrierende Leistungsmes-
sung abgewickelt wird.

2. Vertragsschluss
2.1 Der Energieliefervertrag kommt zu Stande, sobald der Lieferant den in Textform erteil-

ten Auftrag des Kunden (Angebot i.S.v. § 145 BGB) durch eine Auftragsbestätigung in
Textform annimmt und den Beginn der Belieferung mitteilt. Der Lieferant behält sich
das Recht vor, die Annahme des Auftrags zu verweigern.

2.2 Der Kunde erhält innerhalb angemessener Frist nach Vertragsschluss eine Zusam-
menfassung der wichtigsten Vertragsbedingungen in Textform.

3. Umfang und Durchführung der Belieferung / Befreiung von der Leistungspflicht /
Leistungsumfang

3.1. Der Kunde ist für die Dauer des Vertrages verpflichtet, seinen gesamten Bedarf an
elektrischer Energie aus den Energielieferungen des Lieferanten an seiner Entnahme-
stelle zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der Kraft-
Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und aus Erneuerbaren Energien;
ferner durch Eigenanlagen, die ausschließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbe-
darfs bei Aussetzen der Stromlieferungen dienen (Notstromaggregate). Notstromaggre-
gate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden mo-
natlich zur Erprobung betrieben werden.

3.2. Sofern sich aus Ziffer 22.4 nichts anderes ergibt, ist Lieferbeginn der mit dem Kunden
vereinbarte Termin.

3.3. Der Kunde wird die gelieferte Energie ausschließlich zur eigenen Versorgung nutzen.
Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.

3.4. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der
Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des
Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprü-
chen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer 11.2 verwiesen.

3.5. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhergesehene Um-
stände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemes-
senen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbeson-
dere höhere Gewalt wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Arbeitskampfmaß-
nahmen, hoheitlichen Anordnungen), wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht, so
sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Um-
stände und deren Folgen nicht endgültig beseitigt sind.

3.6. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netz-
betreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbe-
treiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatz-
ansprüche des Kunden gegen den Lieferanten bleiben für den Fall unberührt, dass den
Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden trifft.

4. Mitteilungspflicht des Kunden
Der Kunde hat den Lieferanten unverzüglich darüber zu informieren, wenn sich Anga-
ben, die er im Auftragsformular gemacht hat, ändern. Hierzu gehören insbesondere
auch Änderung des Namens, der Anschrift und der Bankverbindung. Erweiterungen und
Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Stromgeräte sind
dem Lieferanten mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen än-
dern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Lieferant in ergänzen-
den Bedingungen regeln.

5. Laufzeit, Kündigung
5.1. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit, sofern nicht eine bestimmte Laufzeit vereinbart

wurde, und kann jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat gekündigt werden.
5.2. Ist eine bestimmte Laufzeit vereinbart, kann der Vertrag erstmals zum Ablauf der Erst-

laufzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat gekündigt werden. Erfolgt
keine rechtzeitige Kündigung, verlängert sich der Vertrag automatisch auf unbestimmte
Zeit und kann dann jederzeit mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden.

5.3. Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. Der Lieferant ist insbesondere in den Fällen der Ziffer 15.1 berechtigt, das Ver-
tragsverhältnis zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Ener-
gieversorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Ziffer
15.2 ist der Lieferant zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher
angedroht wurde; Ziffer 15.2, Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

5.4. Der Lieferant ist ferner berechtigt, den Energieliefervertrag mit einer Frist von 1 Monat
auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen, wenn der örtliche Netzbetreiber die
Belieferung des Kunden nicht mehr über standardisierte Lastprofile abwickelt.

5.5. Im Falle eines Wohnsitzwechsels ist der Kunde unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von sechs Wochen zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigt. Die Kündigung
kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeit-
punkt erklärt werden. Dies gilt nicht, wenn der Lieferant dem Kunden binnen zwei Wo-
chen nach Erhalt der Kündigung in Textform eine Fortsetzung des Liefervertrages an
dessen neuem Wohnsitz zu den bisherigen Vertragsbedingungen anbietet und die Be-
lieferung an der neuen Entnahmestelle möglich ist. Zu diesem Zwecke hat der Kunde in

seiner außerordentlichen Kündigung seine zukünftige Anschrift oder eine zur Bezeich-
nung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendete Identifikationsnummer mitzuteilen.

5.6. Die Kündigung des Lieferanten gegenüber dem Kunden bedarf der Textform. Der Lie-
ferant wird eine Kündigung des Kunden spätestens innerhalb 1 Woche nach Zugang
unter Angabe des Vertragsendes in Textform bestätigen.

5.7. Jede Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten,
ist für den Kunden unentgeltlich.

6. Ermittlung des Energieverbrauchs und Ablesung, Berechnungsfehler
6.1. Die von dem Lieferanten gelieferte Energiemenge wird durch Messeinrichtungen nach

den Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) festgestellt. Auf Wunsch des
Kunden veranlasst der Lieferant eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eich-
gesetzes beim Messstellenbetreiber. Überschreitet die Abweichung die gesetzlichen
Grenzwerte (sog. Verkehrsfehlergrenzen) nicht, fallen die Kosten der Prüfung dem Kun-
den zur Last. Stellt der Kunde einen Antrag auf Prüfung unmittelbar beim Messstellen-
betreiber, hat er den Lieferanten unverzüglich über die Antragstellung zu benachrichti-
gen.

6.2. Der Lieferant ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten oder rechtmä-
ßig ermittelte Ersatzwerte zu verwenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Messstel-
lenbetreiber erhalten hat. Der Lieferant kann die Messeinrichtungen auch selbst ablesen
oder, sofern keine Fernübermittlung erfolgt, vom Kunden verlangen, dass dieser die Ab-
lesung selbst vornimmt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widerspre-
chen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Der Lieferant wird bei einem berechtigten Wi-
derspruch für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen. Bei einer Mes-
sung mit einem intelligenten Messsystem („iMS“) nach § 2 Satz 1 Nummer 7 Messstel-
lenbetriebsgesetzes („MsbG“) werden die Werte des Messstellen- oder des Netzbetrei-
bers vorrangig verwendet.

6.3. Soweit ein Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender Ver-
pflichtung keine Ablesedaten übermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Gründen,
die er nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln kann, werden
die Abrechnungen und die Abrechnungsinformationen auf der Grundlage einer Ver-
brauchsschätzung unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhält-
nisse erstellt.

6.4. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenem
Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Lieferanten den
Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Er-
mittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen
erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch
Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.

6.5. Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehler-
grenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so
ist die Überzahlung vom Lieferanten zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt
eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit
der letzten fehlerfreien Ablesung mittels einer Verbrauchsschätzung unter angemesse-
ner Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse.
Ansprüche nach Ziffer 6.5 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorgehenden Ab-
lesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen grö-
ßeren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei
Jahre beschränkt.

7. Preise und variable Preisbestandteile / Steuern, Abgaben, Umlagen und sonstige
hoheitlich auferlegte Belastungen / neue Belastungen nach Vertragsschluss

7.1.  Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich jeweils aus dem Basispreis gemäß Ziff.
7.2 und den variablen Preisbestandteilen nach den Ziffern 7.3. bis 7.7. zusammen. Die
Höhe der variablen Preisbestandteile nach den Ziff. 7.3. – 7.7. ergibt sich für den Zeit-
punkt des Vertragsschlusses aus dem mit dem Kunden vereinbarten Preisblatt bzw. der
Vertragsbestätigung, wobei die jeweils aktuelle Höhe zudem auf der Internetseite des
Lieferanten (www.stadtwerke-werl.de) abgerufen werden kann.

7.2. Der Kunde zahlt einen Basispreis (Grundpreis sowie einen verbrauchsabhängigen Ar-
beitspreis) in der sich aus dem beigefügten Preisblatt ergebenen Höhe. Sie enthalten
die Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb. Soweit der Kunde ein Vertrag über eine
Energielieferung mit Strom aus Erneuerbaren Energien oder Biogas abgeschlossenen
hat, sind auch die Kosten für die Beschaffung der entsprechenden Herkunftsnachweise
und Biogas-Zertifikate enthalten.

7.3. Die in Ziffer 7.7.1. genannten variablen Preisbestandteile finden bei Stromlieferungen
Anwendung, die in Ziffer 7.7.2. genannten sind für Erdgaslieferungen anwendbar. Die
folgenden variablen Preisbestandteile werden in jeweils geltenden Höhe zuzüglich zum
Basispreis berechnet.

7.4. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber für die Netznutzung zur Belieferung des Kun-
den zu zahlenden Netzentgelte.
Der Netzbetreiber ermittelt dieses Entgelt zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grund-
lage der von der zuständigen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i.
V. m. der Anreizregulierungsverordnung (ARegV), der Stromnetzentgeltverordnung
(StromNEV) / Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) und sonstigen Bestimmungen des
EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV
angepassten Erlösobergrenze. Die Netzentgelte setzen sich aus einem Grundpreis des
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Netzbetreibers und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis des Netzbetreibers zu-
sammen. Die Höhe der Netzentgelte ergibt sich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
aus den mit dem Kunden vereinbarten Preisblatt bzw. Vertragsbestätigung, die ansons-
ten jeweils aktuelle Höhe der Netzentgelte ist gem. § 27 StromNEV/§ 27 GasNEV vom
örtlichen Netzbetreiber auf dessen Internetseite zu veröffentlichen. Änderungen der
Netzentgelte werden gegenüber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie
gegenüber dem Lieferanten wirksam werden.

7.5. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Konzessionsabgabe.
Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Land-
kreis gegenüber dem Netzbetreiber für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öf-
fentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der un-
mittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen,
erhoben. Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach dem jeweils zwischen dem
Netzbetreiber und der betreffenden Gemeinde bzw. dem betreffenden Landkreis nach
Maßgabe von § 2 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vereinbarten Konzessi-
onsabgabensatz in der jeweils gültigen Höhe. Die Höhe der Konzessionsabgabe für den
Zeitpunkt des Vertragsschlusses ergibt sich aus dem mit dem Kunden vereinbarten
Preisblatt bzw. Vertragsbestätigung.

7.6 Das vom Lieferanten zu zahlende Entgelt für Messstellenbetrieb / Messung.
7.6.1. Das vom Lieferanten an den grundzuständigen Messtellenbetreiber abzuführenden Ent-

gelte für Messung und Messtellenbetrieb mit konventionellen Messeinrichtungen, mit
modernen Messeinrichtungen oder intelligenten Messsystemen.
Der grundzuständige Messstellenbetreiber veröffentlicht diese Entgelte für Messtellen-
betrieb zum 01.01. eines Kalenderjahres auf seiner Internetseite.
Sofern der Messtellenbetrieb durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber erfolgt,
berechnet der Lieferant die vom Kunden je nach installierter Messeinrichtung zu zah-
lenden Entgelte im Rahmen von monatlichen Abschlägen bzw. Abrechnungen mit 1/12
der Jahresentgelte (kombinierter Vertrag). Erfolgt ein unterjähriger Umbau auf eine mo-
derne Messeinrichtung oder ein intelligentes Messsystem, so erfolgt die Berechnung
der entsprechenden Entgelte zeitanteilig.

7.6.2. Wird der Messstellenbetrieb beim Kunden durch einen dritten Messstellenbetreiber i. S.
d. § 5 MsbG durchgeführt, erfolgt keine gemeinsame Abrechnung von Messstellenbe-
trieb und Energielieferung. Die Abwicklung des Messstellenbetriebs – inkl. der Abrech-
nung und Zahlung der Messentgelte – erfolgt in diesen Fällen unmittelbar zwischen
Kunde und Messstellenbetreiber auf Grundlage des zwischen dem Kunden und dem
Messstellenbetreiber separat geschlossenen Messstellenvertrags. In der Abrechnung
entfällt somit die Berechnung des Messstellenbetriebs.

7.7. Die vom Lieferanten zu zahlenden Umlagen.
7.7.1. Die vom Lieferanten zu zahlenden Umlagen für die Belieferung mit Strom.

Die für das jeweils folgende Kalenderjahr geltende Höhe der Preisbestandteile nach den
Ziffern 6.7.1.1, 6.7.1.2 und 6.7.1.3 werden bis zum 25.10. eines Kalenderjahres von den
Übertragungsnetzbetreibern im Internet veröffentlicht (derzeit: www.netz-transpa-
renz.de). Im Einzelnen:

7.7.1.1. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlage nach § 12
Abs. 1 des Gesetzes zur Finanzierung der Energiewende im Stromsektor durch Zahlun-
gen des Bundes und Erhebung von Umlagen (Energiefinanzierungsgesetz – EnFG).
Mit der KWKG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetrei-
bern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeu-
gung aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur Förderung des
Ausbaus von Wärme- und Kältenetzen entstehen.

7.7.1.2. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-Netzumlage nach
§ 12 Abs. 1 EnFG.
Die Offshore-Netzumlage gleicht die Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern
durch Entschädigungszahlungen im Falle von Störungen oder Verzögerung der Anbin-
dung von Offshore-Anlagen entstehen sowie die Kosten aus der Errichtung und dem
Betrieb der Offshore-Anbindungsleitungen.

7.7.1.3. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende § 19-StromNEV-Umlage nach
§ 19 Abs. 2 der Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversor-
gungsnetzen (Stromnetzentgeltverordnung – StromNEV).
Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungs-
netzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der
Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse sowie aus der Verpflichtung entstehen,
nachgelagerten Netzbetreibern entgangene Erlöse, die aus individuellen Netzentgelten
für Sonderformen der Netznutzung resultieren, zu erstatten.

7.7.2. Die vom Lieferanten zu zahlenden Umlagen und die Mehrkosten aus dem Zertifikatekauf
für die Belieferung mit Erdgas.

7.7.2.1 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende und vom Marktgebietsverant-
wortlichen festgelegte Umlage nach § 29 GasNZV (SLP-Bilanzierungsumlage).
Die SLP-Bilanzierungsumlage gleicht die dem Marktgebietsverantwortlichen im Zusam-
menhang mit seinen Aufgaben zur Beschaffung und dem Einsatz externer Regelenergie
aus. Die Höhe der Umlage wird vom Marktgebietsverantwortlichen jährlich mit Wirkung
zum 01.10. angepasst und zum 15.08. eines Jahres im Internet veröffentlicht (derzeit:
www.tradinghub.eu). Sie ergibt sich für den Zeitpunkt des Vertragsschlusses aus dem
mit dem Kunden vereinbarten Preisblatt bzw. der Vertragsbestätigung.

7.7.2.2 Die nach Maßgabe der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 21.12.2016 („Konni
Gas 2.0“, Az.: BK7-16-050) von dem Marktgebietsverantwortlichen erhobene Konver-
tierungsumlage. Die Konvertierungsumlage dient dazu, die Kosten, die dem Marktge-
bietsverantwortlichen durch Konvertierungsmaßnahmen zur Anpassung der Gasqualität
(H-Gas und L-Gas) entstehen, zu decken.

7.7.2.3 Die nach Maßgabe des § 35e EnWG erhobene Gasspeicherumlage. Die Gasspei-
cherumlage gleicht die dem Marktgebietsverantwortlichen im Zusammenhang mit sei-
nen Aufgaben zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit entstehenden Kosten für
die Erreichung der Füllstandsvorgaben für Gasspeicher aus.

7.7.2.4 Das nach Maßgabe der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 23.08.2011 (Az.:
BK7-11-003) von dem Marktgebietsverantwortlichen erhobene VHP-Entgelt. Das VHP-
Entgelt gleicht die dem Marktgebietsverantwortlichen im Zusammenhang mit seinen
Aufgaben zur Verfügungstellung und Abwicklung der am Virtuellen Handelspunkt ge-
handelten Gasmengen aus.

7.7.2.5 Das vom Lieferanten zu zahlende Entgelt aus dem Kauf von Emissionszertifikaten
nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in ct/kWh („CO2-Preis“).
Dieser Preisbestandteil umfasst die Mehrkosten, die vom Lieferanten als gesetzlich fest-
gelegter Festpreis für Erdgas unter Anrechnung (anteilig) gelieferter biogener Brenn-
stoffe i. S. d. § 7 Abs. 4 Nr. 2 BEHG für den Verbrauch des Kunden gezahlt werden,
soweit und solange das BEHG Festpreise vorsieht (voraussichtlich bis 31.12.2025). Der
Festpreis für Emissionszertifikate ist in § 10 Abs. 2 BEHG festgelegt und steigt jährlich.
Die Ermittlung des Kohlendioxidäquivalents, d. h. der Brennstoffemissionen von Erdgas,
aufgrund derer eine Berechnung eines Preises in ct/kWh ermöglicht wird, erfolgt auf
Grundlage der gemäß § 7 Abs. 4 BEHG erlassenen Anlage 1 der Emissionsberichter-
stattungsverordnung 2022 (EBeV 2022).

7.8. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätz-
lichen, in Ziffern 7.2. bis 7.7. und 7.9. nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt,
erhöht sich der Preis nach Ziffer 7.2. um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der
jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Vertei-
lung von Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein ver-
bindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelba-
ren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat.
Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen
(z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine
Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres
Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige
gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist
auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Rege-
lung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeord-
net werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung
der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche Weiterberechnung spätestens mit der
Rechnungsstellung informiert.

7.9. Zusätzlich fallen auf den Preis nach Ziffer 7.2 und die gesondert nach Ziffern 7.3. bis
7.7. an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile, etwaige zukünftige Steuern,
Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 7.8. die Strom-
/Energiesteuer und die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an.

7.10. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffer 7.2. bis 7.7.
zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.

7.11. Der Lieferant ist verpflichtet, den Basispreis nach Ziffer 7.2. – nicht hingegen die geson-
dert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteile
nach Ziffern 7.3. bis 7.7. und 7.9. (Entgelte für Netznutzung, Konzessionsabgaben,
Messstellenbetrieb, Messung, Umlagen und CO2-Preis, die Energie- und Umsatzsteuer)
sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belas-
tungen nach Ziffer 7.8. – durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen
gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Senkungen). Die gesonderte Weiter-
gabe für den CO2-Preis nach Ziffer 7.7.2.5. endet, wenn das BEHG keine Festpreise
mehr vorsieht (voraussichtlich ab 01.01.2026); der Preisbestandteil findet dann im Rah-
men der einseitigen Leistungsbestimmung durch den Lieferanten nach dieser Zif-
fer 7.11. Berücksichtigung. Anlass für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich
eine Änderung der in Ziffer 7.2. genannten Kosten. Der Lieferant überwacht fortlaufend
die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer Preisanpassung ist auf die Verände-
rung der Kosten nach Ziffer 7.2. seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach
dieser Ziffer 7.11. bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 7.11.
erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der
aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind
bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung
des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte
einer Preisanpassung; diese sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für
den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhun-
gen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie
Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung
des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen
der Preise nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten, erstmals zum Ablauf der ver-
traglichen Erstlaufzeit, möglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der Lie-
ferant dem Kunden die Änderungen spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirk-
samwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preis-
anpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung ge-
sondert hingewiesen.

7.12. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife (insbesondere gebündelte Produkte
bzw. Leistungen) erhält der Kunde unter der Tel.-Nr. 02922/985-155 oder im Internet
unter www.stadtwerke-werl.de.

8. Messstellenbetrieb
8.1 Erfolgt der Messstellenbetrieb beim Kunden durch den grundzuständigen Messstellen-

betreiber i. S. d. § 3 MsbG, entfällt das Erfordernis eines separaten (Messstellen-)Ver-
trags zwischen Kunde (Anschlussnutzer/Anschlussnehmer) und Messstellenbetreiber
gem. § 9 Abs. 2 MsbG. Die Abrechnung der Kosten für den Messstellenbetrieb erfolgt
in diesem Fall über den Lieferanten (kombinierter Vertrag).

8.2 Wird der Messstellenbetrieb beim Kunden durch einen dritten Messstellenbetreiber i. S.
d. § 5 MsbG durchgeführt, erfolgt keine gemeinsame Abrechnung von Messstellenbe-
trieb und Energielieferung. Die Abwicklung des Messstellenbetriebs – inkl. der Abrech-
nung und Zahlung der Messentgelte – erfolgt in diesen Fällen unmittelbar zwischen
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Kunde und Messstellenbetreiber auf Grundlage des zwischen dem Kunden und dem
Messstellenbetreiber separat geschlossenen Messstellenvertrags.

9. Abrechnung, Abschlagszahlungen und Bonus
9.1. Der Stromverbrauch des Kunden wird vorbehaltlich Ziffer 9.2 in der Regel jährlich zum

Ende des Abrechnungszeitraums ermittelt und abgerechnet.
9.2  Abweichend von Ziffer 9.1 erfolgt die Rechnungsstellung auf Wunsch des Kunden auch

monatlich, viertel- oder halbjährlich. Der Lieferant darf die Kosten für die Erstellung die-
ser zusätzlichen unterjährigen Abrechnungen und deren Übermittlung in Papierform für
strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen. Diese Berechnung muss einfach
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
zu erwartenden Kosten nicht überschreiten. Der Kunde hat Anspruch auf eine unent-
geltliche elektronische Übermittlung der Abrechnungen oder Abrechnungsinformationen
sowie eine unentgeltliche jährliche Übermittlung in Papierform. Im Falle der elektroni-
schen Übermittlung werden dem Kunden die Abrechnungsinformationen mindestens
alle sechs Monate, auf Verlangen alle drei Monate, unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Kunden, bei denen eine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten erfolgt, werden Abrech-
nungsinformationen über das Online-Kundenportal des Lieferanten monatlich unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt.

9.3  Der Kunde leistet monatliche Abschlagszahlungen auf die Verbrauchsabrechnung, die
jeweils zum mitgeteilten Zeitpunkt fällig werden. Die Höhe der Abschlagszahlungen be-
trägt jeweils 1/12 des voraussichtlichen Jahresentgelts und wird dem Kunden spätes-
tens zwei Wochen vor Fälligkeit der ersten Abschlagszahlung mitgeteilt. Dabei wird der
Lieferant die Abschlagszahlung so gestalten, dass am Ende des Abrechnungszeitraums
eine möglichst geringe Ausgleichszahlung fällig wird. Über die Abschlagszahlungen er-
hält der Kunde keine gesonderten Rechnungen.

9.4  Ändern sich während eines Abrechnungsjahres der Energiepreis oder die variablen
Preisbestandteile gemäß Ziffer 8, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Ver-
brauch zeitanteilig berechnet. Jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen werden dabei
angemessen berücksichtigt.

9.5  Der Kunde erhält von dem Lieferanten die Verbrauchsabrechnung spätestens sechs
Wochen nach Beendigung des abzurechnenden Zeitraums und eine Abschlussrech-
nung spätestens 6 Wochen nach Beendigung des Lieferverhältnisses mit dem tatsäch-
lichen Stromverbrauch im abzurechnenden Zeitraum sowie Angaben zur tatsächlichen
Ermittlung des Zählerstandes. Erfolgt eine Abrechnung monatlich, so beträgt die Frist
für die Abrechnung drei Wochen.

9.6  Ergibt sich aus der Abrechnung ein Guthaben des Kunden, ist dieses binnen zwei Wo-
chen zu erstatten oder vollständig mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen.
Zukünftige Abschlagszahlungen sind anzupassen. Guthaben aus einer Abschlussrech-
nung sind binnen zwei Wochen auszuzahlen.

9.7  Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Lieferanten in der Rechnung angege-
ben Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung
beim Kunden zur Zahlung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberech-
nungen berechtigen den Kunden zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweige-
rung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder
sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr
als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeit-
raum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange
durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt
ist. § 315 BGB bleibt unberührt.

9.8  Ist mit dem Kunden ein einmaliger Bonus für den Abschluss des Vertrags vereinbart,
berücksichtigt der Lieferant den Bonus in der auf das Ende des ersten Vertragsjahres
folgenden Abrechnung. Wird der Kunde bereits zu den Bedingungen dieses Vertrages
beliefert, erhält er den Bonus wie vereinbart auch dann, wenn er den Vertrag während
der Erstvertragslaufzeit wegen einer Änderung der Preise oder Vertragsbedingungen
kündigt. Endet der Vertrag, bevor die Erstvertragslaufzeit abgelaufen ist, aus anderen
Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, erhält der Kunde keinen Bonus.

10. Zahlung, Verzug
10.1 Sämtliche Rechnungen und Abschlagforderungen sind vom Kunden entweder im Wege

des SEPA-Lastschriftverfahrens oder per Banküberweisung zu begleichen.
10.2  Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffor-

dert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstande-
nen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen. Diese Berechnung
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht überschreiten.

10.3  Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden
bleibt es unbenommen, den Nachweis dafür zu führen, dass ein Schaden überhaupt
nicht oder nur wesentlich niedriger als die Pauschale entstanden ist.

10.4  Der Kunde hat dem Lieferanten die Kosten zu ersetzen, die durch eine nicht eingelöste
oder zurückgereichte Lastschrift bzw. Überweisung entstehen, es sei denn, der Kunde
hat nachweislich die gebotene Sorgfalt beachtet oder der Schaden wäre auch bei Be-
achtung dieser Sorgfalt entstanden.

11. Haftung
11.1 Der Lieferant haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, auch seiner Erfüllungsgehil-

fen, nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das Gleiche gilt bei fahrlässig verursachten
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei fahr-
lässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haftet der Lieferant, auch für seine
Erfüllungsgehilfen, nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der
Höhe nach beschränkt auf die bei Vertrags-schluss vorhersehbaren oder vertragstypi-
schen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, die den Vertrag prägen und
auf deren Erfüllung der Kunde vertrauen darf. Die Haftung nach den Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes und des Haftpflichtgesetzes bleibt unberührt.

11.2 Bei einer Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit in der Stromversorgung ist, soweit es
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses oder

einer Störung des Messstellenbetriebes handelt, der Lieferant von der Leistungspflicht
befreit. Hieraus resultierende Ansprüche des Kunden sind unmittelbar gegenüber dem
Netzbetreiber bzw. dem Messstellenbetreiber geltend zu machen. Satz 1 gilt nicht, so-
weit der Lieferant die Störung zu vertreten hat. Der Lieferant ist verpflichtet, auf Nach-
frage des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netz-
betreiber zusammenhängende Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm be-
kannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

12. Umzug
12.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter An-

gabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer oder
Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese
Mitteilung bis spätestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem
Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu ermöglichen.

12.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziff. 10.3 vorliegt – an der neuen
Entnahmestelle auf Grundlage des Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum
Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsda-
tum rechtzeitig mitgeteilt hat.

12.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden
mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbe-
treibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht.

12.4. Bei einem Wohnsitzwechsel kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs
Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen Anschrift oder der zur
Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendeten Marktlokations-Identifi-
kationsnummer außerordentlich kündigen.  Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeit-
punkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklärt werden.  Die
Kündigung beendet diesen Vertrag nicht und der Lieferant wird den Kunden zu den
bisherigen Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiterbeliefern, wenn der
Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung anbietet
und die Belieferung an dessen neuem Wohnsitz möglich ist. Die Belieferung zum Zeit-
punkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum
rechtzeitig, d.h. mindestens 10 Werktage vor dem Umzugsdatum, in Textform mitgeteilt
hat.

12.5. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1 aus Gründen, die dieser zu ver-
treten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht be-
kannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahme-
stelle, für die der Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und
für die er von keinem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach
den Preisen des Vertrages zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen
Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Ansprüche des Lieferanten auf entgan-
genen Gewinn wegen einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der neuen
Entnahmestelle bleiben unberührt.

13. Übertragung von Rechten und Pflichten
13.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit

auf einen Dritten zu übertragen. Die Übertragung wird erst wirksam, wenn der Kunde
zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von acht
Wochen nach der Mitteilung in Textform über die Übertragung der Rechte und Pflichten
in Textform widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in der Mit-
teilung gesondert hingewiesen.

13.2  Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit die Übertragung der Rechte und
Pflichten auf einen Dritten in Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung des Lieferanten
geschieht.

13.3 Die Übertragung der Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen
Dritten durch den Kunden bedarf der Zustimmung in Textform durch den Lieferanten.

14. Vorauszahlung, Sicherheitsleistung
14.1  Darf der Lieferant nach den Umständen des Einzelfalls davon ausgehen, dass der

Kunde seiner Zahlungspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, ist er berechtigt,
für den Verbrauch eines Abrechnungszeitraums, Vorauszahlungen vom Kunden zu
verlangen.
Über das Verlangen einer Vorauszahlung wird der Lieferant den Kunden klar und ver-
ständlich informieren und ihm dabei den Beginn, die Höhe und die Gründe der Voraus-
zahlung mitteilen sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall angeben.

14.2  Die Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des Kunden im vorher-
gehenden Abrechnungszeitraum oder nach dem durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden. Wenn der Kunde gegenüber dem Lieferanten glaubhaft macht,
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, wird der Lieferant dies angemessen be-
rücksichtigen.

14.3  Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der Lieferant
Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen
verlangen. Die Vorauszahlung wird bei der nächsten Rechnungserteilung verrechnet.

14.4 Statt der Vorauszahlung kann der Lieferant beim Kunden auch einen Bargeld- oder
Chipkarten-Zähler oder sonstige vergleichbare Vorkassesysteme einrichten.

14.5  Will der Kunde keine Vorauszahlung leisten oder ist er hierzu nicht in der Lage, wird
der Lieferant in angemessener Höhe Sicherheiten verlangen.

14.6  Barsicherheiten werden nach dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst.
14.7  Befindet sich der Kunde in Verzug und kommt er auch nach erneuter Zahlungsauffor-

derung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen nach, behält sich der Liefe-
rant vor, die Sicherheit zu verwerten. Hierauf wird der Kunde in der Zahlungsaufforde-
rung hingewiesen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des
Kunden.

14.8  Der Lieferant verpflichtet sich, die Sicherheit unverzüglich zurückzugeben, wenn keine
Vorauszahlung mehr verlangt werden darf.
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15. Unterbrechung der Versorgung
15.0  Während der Gültigkeit des § 118b EnWG (derzeit befristet bis 30.04.2024) werden die

Ziffern 15.1 bis 15.5 nach Maßgabe des Folgenden modifiziert:
Der Lieferant wird dem Kunden auf dessen Verlangen innerhalb einer Woche sowie un-
abhängig von einem solchen Verlangen spätestens mit der Ankündigung der Unterbre-
chung nach Ziffer 15.4 eine Abwendungsvereinbarung zur Vermeidung der Unterbre-
chung anbieten. Der Beginn der Unterbrechung der Stromversorgung wird dem Kunden
bereits acht Werktage im Voraus durch briefliche Mitteilung angekündigt. Zusätzlich soll
die Ankündigung nach Möglichkeit auch auf elektronischem Weg in Textform erfolgen.
Nimmt der Kunde die angebotene Abwendungsvereinbarung vor Durchführung der Un-
terbrechung in Textform an, darf die Energielieferung durch den Lieferanten nicht unter-
brochen werden. Zudem kann der Kunde Gründe für eine Unverhältnismäßigkeit der
Unterbrechung, insbesondere eine Gefahr für Leib und Leben auf folgende Kontaktad-
resse in Textform mitteilen: kundenservice@stadtwerke-werl.de

15.1  Der Lieferant ist berechtigt, die Stromversorgung ohne vorherige Androhung durch den
Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dem Vertrag einschließlich die-
ser allgemeinen Stromlieferbedingungen in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwi-
derhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Strom unter
Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.

15.2  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung, ist der Lieferant berechtigt, die Stromversorgung 4 Wochen
nach Androhung unterbrechen zu lassen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbre-
chung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde dar-
legt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt.
Wegen Zahlungsverzuges darf der Lieferant eine Unterbrechung der Stromversorgung
unter den vorgenannten Vorrausetzungen nur dann durchführen lassen, wenn der
Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens
100,00 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages bleiben diejeni-
gen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht
sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände au-
ßer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem Lieferanten
noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschie-
denen Preisanpassung des Lieferanten resultieren.

15.3  Der Kunde wird vier Wochen vor einer geplanten Versorgungsunterbrechung wegen
Nichtzahlung in geeigneter Weise deutlich und leicht verständlich über Möglichkeiten
zur Vermeidung der Versorgungsunterbrechung informiert, die für ihn keine Mehrkosten
verursachen.

15.4  Der Beginn der Unterbrechung der Stromversorgung ist dem Kunden [drei] Werktage im
Voraus anzukündigen.

15.5  Der Lieferant hat die Stromversorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald
die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unter-
brechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für
strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kun-
den jederzeit gestattet.

16.  Vertragsstrafe
16.1  Verbraucht der Kunde Strom unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der

Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant be-
rechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Ge-
brauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung
der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den
Kunden geltenden Strompreis zu berechnen.

16.2  Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob
fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfül-
lung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Strompreis zusätzlich zu zahlen
gehabt hätte. Die Vertragsstrafe darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten
verlangt werden.

16.3  Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht
festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung vorstehender
Absätze 1 und 2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen
darf, erhoben werden.

17. Gerichtsstand
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Versorgungsvertrag ist
der Ort der Stromabnahme durch den Kunden.

18. Änderung der Allgemeinen Energielieferbedingungen
18.1 Diese Allgemeinen Stromlieferbedingungen können wegen einer Änderung der ein-

schlägigen Gesetze und Rechtsvorschriften, auf der die einzelnen Regelungen beruhen
oder wegen einer Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung mit Auswirkung auf
die Rechtmäßigkeit einzelner Regelungen geändert werden. Eine Änderung zum Nach-
teil des Kunden ist nur zulässig, soweit dies aufgrund der Änderung der rechtlichen Rah-
menbedingungen erforderlich ist.

18.2  Eine solche Vertragsanpassung wird der Lieferant dem Kunden mit einer Frist von min-
destens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. Der
Kunde kann der Vertragsanpassung bis zum Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens wider-
sprechen. Außerdem hat der Kunde in diesem Fall das Recht, den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist auf den Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der Vertragsanpas-
sung zu kündigen.

18.3  Erhebt der Kunde bis zum Wirksamwerden der Vertragsanpassung keinen Widerspruch
und kündigt er auch den Vertrag nicht, gilt die mitgeteilte Vertragsanpassung als geneh-
migt. Auf die Folgen eines unterbliebenen Widerspruchs und einer unterbliebenen

Kündigung wird der Lieferant den Kunden bei Bekanntgabe der geplanten Vertragsan-
passung gesondert hinweisen.

18.4  Widerspricht der Kunde der geplanten Vertragsanpassung rechtzeitig, werden die ge-
planten Änderungen nicht Vertragsbestandteil. Das Recht des Lieferanten, den Vertrag
aus wichtigem Grund nach § 314 BGB zu kündigen, bleibt davon unberührt.

19. Vertragspartner
Vertragspartner des Kunden ist die Stadtwerke Werl GmbH, Handelsregister-Nr. B
4085, USt-IDNr. DE126633676, Gläubiger-ID DE86ZZZ00000740083.

20. Schlussbestimmungen
Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Vereinbarungen bestehen nicht.

21. Datenschutz
Datenschutzrechtliche Hinweise erhält der Kunde in der „Information zur Verarbeitung
personenbezogener Daten“ des Lieferanten.

22. Informationen zu Wartungsdiensten und –entgelten / Lieferantenwechsel
22.1. Der Lieferant bietet keine Wartungsdienste an. Aktuelle Informationen zu Wartungs-

diensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
22.2. Der Lieferant wird einen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich unter Beachtung

der energierechtlichen Vorgaben durchführen.
22.3. In Sonderfällen kann der Wechsel vom bisherigen Stromlieferanten des Kunden aus

Gründen scheitern, die außerhalb des Einflusses des Lieferanten liegen. Der Lieferant
wird den Kunden unverzüglich informieren, sobald solche Gründe vorliegen. Scheitert
der Lieferantenwechsel, so entsteht keine Lieferverpflichtung des Lieferanten.

22.4. Bei Lieferantenwechsel ist der Lieferbeginn der von dem Kunden gewünschte Termin,
es sei denn, die Kündigung beim bisherigen Stromlieferanten ist zu diesem Zeitpunkt
noch nicht wirksam oder der Netzbetreiber hat die Netznutzung noch nicht bestätigt. In
diesem Fall verschiebt sich der Lieferbeginn auf den nächstmöglichen Termin. Der Lie-
ferant wird den Kunden hierüber informieren.

23. Beschwerden, Streitbeilegung und Verbraucherservice
23.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind ver-

pflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) ins-
besondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Beliefe-
rung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a
EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beant-
worten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Werl GmbH, Gra-
fenstr. 25, 59457 Werl, Tel: 02922/985-0, E-Mail: info@stadtwerke-werl.de.

23.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4
Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens an-
zurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht
innerhalb der Bearbeitungsfrist geantwortet hat. Das Unternehmen ist verpflichtet, an
dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Be-
schwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204
Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes
Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt. Die Kontaktdaten
der Schlichtungsstelle sind derzeit:

Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de

23.3 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucher-
service der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Tulpenfeld 4,
53113 Bonn, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

23.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Eu-
ropäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbe-
schwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Infor-
mationen über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäi-
schen Union zu erhalten. Die Online-Streitbeilegungs-Plattform kann unter folgendem
Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

24. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei
der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, An-
bieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind.
Weiterführende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern
selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der Deutschen
Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere In-
formationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

25.  Energiesteuer-Hinweis
Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis gemäß der
Energiesteuer-Durchführungsverordnung:
“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es
sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energie-
steuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat
steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zustän-
diges Hauptzollamt.“


